Hinweise für den zukünftigen Auftragnehmer der Reinigungsleistung im WIS / die Ausschreibung des Reinigungsvertrages im WIS

1. Hinweis:

Es ist für jede eingesetzte Reinigungskraft eine Schutzmaske erforderlich. Als Mindestanforderung ist ein Fluchtfiltergerät mit Maske im Typ/Klasse „ABEK P 15“ nach DIN 58647-7 einzusetzen. Mögliche Modelle sind MSA AUER MSR 2 oder DRÄGER PARAT 4500.

2. Hinweis
Es ist eine abgeschlossene Ü2 Überprüfung mit Sabotageschutz für das eingesetztes Personal erforderlich.
3. Hinweis: (Folgeverpflichtung des zukünftigen Auftragnehmers gem. StrlSchG und StrlSchV)
Nach dem vollständigen Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung zum 01. Januar 2019 sehen diese ein Register vor, mit welchem die Einhaltung der Grenzwerte für die zulässige jährliche Strahlenbelastung und die Berufslebensdosis sowie die Ausgabe von Strahlenpässen überwacht und nachgehalten werden.

Dazu benötigen alle der Überwachung im Strahlenschutz unterliegenden Personen eine eindeutige persönliche Kennnummer, die sogenannte Strahlenschutzregisternummer (SSR-Nummer). Diese muss beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) beantragt werden.

Die Mitarbeiter der Reinigungsfirma haben im WIS Zugang und arbeiten in Gebäuden mit Überwachungs- und Kontrollbereichen im Sinne der Strahlenschutzverordnung,
so dass eine Einstufung als strahlenexponiertes Personal der Kategorie B Strahlenschutzverordnung erforderlich ist.
 (§ 71 StrlSchV)

Die Einstufung als strahlenexponiertes Personal bedarf einer Überwachung der Körperdosis (§ 64-66 StrlSchV)

Diese Überwachung erfolgt über amtliche Personendosimetern mit einer Auswertung am MPA Dortmund. Hierfür ist eine Registrierung im Strahlenschutzregister (§ 170 StrlSchG und § 173 StrlSchV) erforderlich."

Für die Registrierung im Strahlenschutzregister müssen personenbezogene Daten PersDat 2 übermittelt und gespeichert werden. (§ 170 StrlSchG und § 173 StrlSchV)

Die Dosimetrie kann über die ZESAM im WIS erfolgen, die die u. g. personenbezogenen Daten zur Auswertung zwingend benötigen.



Der zukünftige Auftragnehmer muss sein Einverständnis erklären und sich verpflichten, die persönlichen Daten der eingesetzten Reinigungskräfte in der Liegenschaft WIS an das Strahlenschutzregister (SSR) beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zu melden und diese Daten dort zentral registrieren zu lassen. Die SSR-Nummer dient der eindeutigen Identifizierung der Person und gilt lebenslang. 
Um die persönlichen Daten an das Strahlenschutzregister melden zu können, bedarf es der Einverständniserklärung der eingesetzten Reinigungskräfte. 

Folgende personenbezogene Daten der eingesetzten Reinigungskräfte müssen vom Auftragnehmer an das BfS gemeldet werden:

· Sozialversicherungsnummer
· Titel
· Vorname
· Nachname
· Geburtsname
· Geburtsort
· Geburtsdatum
· Nationalität
· Geschlecht
· Ehemalige Strahlenpassnummer (sofern vorhanden)

Sollte der zukünftige Auftragnehmer und seine Mitarbeiter diese Daten nicht zur Verfügung stellen, so ist eine gesetzeskonforme Überwachung und Erfassung der Strahlenexposition nicht möglich.
Ebenfalls kann eine Reinigung in den Gebäuden mit Überwachungs- und Kontrollbereichen im WIS dann nicht erfolgen. 

